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Anwaltschaft und 
parteiliche Sozialarbeit
Erinnerung an ein Versprechen
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Soziale Arbeit, die für ihre Klienten da sein will, 
muss parteilich sein. Das bedeutet nicht, alles gut zu 
finden, was Klienten tun, sondern von der Perspektive 
der Menschen aus Entscheidungen zu treffen – mit 
allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind.

In der sozialen Daseinsfürsorge in 
Deutschland sind in den letzten Jahren 
weitreichende Veränderungen festzustel­
len: Vom klassischen Sozialstaat, der den 
Anspruch hat, allen Bürgern die gleichen 
Startvoraussetzungen zu ermöglichen 
und in Notlagen ausgleichend einzu­
greifen, zu einem »aktivierenden Sozial­
staat«, einem Fürsorge-, Almosen- und 
Suppenküchenstaat.

Wer sich auf dem neuen »Sozial­
markt« die benötigten Leistungen 
nicht einkaufen kann, ist angewiesen 
auf die freiwillige Wohltätigkeit der 
Besserverdienenden. Die Wohlfahrts­
verbände stehen vor der wachsenden 
Herausforderung, Stellung zu beziehen 
und sich für die Rechte der »Verlierer« 
dieser gesellschaftlichen Herausforde­
rung einzusetzen. Denn das Wohl der 
Gesellschaft bemisst sich daran, wie 
sie mit den Schwächsten seiner Bürger 
umgeht.

Soziale Arbeit ist parteilich. Dies le­
gen auch die historischen Wurzeln in 
der Armenpflege und Armenfürsorge 
des 19. Jahrhunderts nahe, aus denen 
Soziale Arbeit entstanden ist. Im Kern 
geht es auch heute noch um Armut und 
Ausgrenzung, um das Wissen von sozia­
ler Ungleichheit. Es geht um das Wissen, 
dass in einem Land nicht alle Menschen 
die gleichen Lebens- und Entwicklungs­
chancen haben und dass zentrale zivil­
gesellschaftliche Akteure sich berufen 
sehen zu einem Ausgleich beizutragen. 
Es ist zugleich das Wissen, dass Individu­
um und Gesellschaft untrennbar zusam­

mengehören, sich gegenseitig bedingen 
und Einfluss aufeinander ausüben.

Grundlagen der Sozialen Arbeit sind 
die Prinzipien der Menschenrechte und 
der sozialen Gerechtigkeit. (1) Soziale 
Arbeit als Menschenrechtsprofession 
steht auf der Seite derer, deren Men­
schenwürde bedroht ist. Soziale Arbeit 
unterstützt Menschen, in freier Ent­
scheidung ihr eigenes Leben gestalten 
zu können. Dies setzt voraus, die struk­
turellen und personalen Behinderungen 
und Beeinträchtigungen so weit als mög­
lich zu beseitigen oder zumindest deren 
Verschlimmerung zu verhüten.

Dies ist umso erfolgreicher, je mehr 
dies im Zusammenspiel mit den betrof­
fenen Menschen gelingt und je transpa­
renter die Freie Wohlfahrtspflege als 
Lobbyorganisation für ausgegrenzte 
Menschen ihre Schritte kommuniziert. 
Sonst läuft sie Gefahr sich zum Erfül­
lungsgehilfen staatlicher Auftragsarbeit 
ohne eigene Steuerungsmöglichkeit zu 
degradieren.

Lobbyarbeit, Sozialanwaltschaft und 
parteiliche (Sozial-) Arbeit sind Begriffe, 
die von Sozialer Arbeit und Verbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege bedeutungs­
schwer betont werden. Jedoch oftmals 
ohne im Einzelnen zu bestimmen, was 
konkret damit gemeint ist.

Vorausgesetzt wird zugleich eine 
gewisse Handlungsfreiheit. Doch was 
bleibt übrig, wenn sich die Funktion ei­
nes Wohlfahrtsverbandes auf die Dienst­
leistungsfunktion unter der Zielvorgabe 
des Kostenträgers reduziert? Was bleibt 
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übrig von der Anwaltsfunktion als Ein­
satz für verbesserte strukturelle und po­
litische Rahmenbedingungen und von 
der Solidaritätsstifterfunktion, wonach 
stabile soziale Sicherungssysteme die Vo­
raussetzung für die soziale Teilhabe aller 
Bürger sind?

Wer sich auf Spurensuche begibt wird 
feststellen, dass sich der Begriff der Par­
teilichkeit – in den 1970er und Anfang 
der 1980er Jahre ein beherrschender 
Begriff – zwischenzeitlich verflüchtigt 
hat. Dabei ist er viel zu wichtig um ihn 
zu entsorgen.

Parteilichkeit hieß schon im 15. Jahr­
hundert »sich an jemandes Seite zu stel­
len«. »Reflektierte Parteilichkeit« (Oel­
schlägel) (2) heißt, von der Perspektive 
der Menschen aus Entscheidungen zu 
treffen, mit allen Schwierigkeiten, die 
damit verbunden sind. Dann muss nicht 
alles für gut und richtig befunden wer­
den, wie Menschen handeln. Doch gilt, 
beispielsweise in Konfliktfällen reflek­
tierend an ihrer Seite zu stehen oder die 
Definitionsmacht, was gutes und rich­
tiges Verhalten ist, nicht zwangsläufig 
dominierenden Interessengruppen zu 
überlassen.

Soziale Arbeit, die den Menschen­
rechten und sozialen Rechten verpflich­
tet ist, wendet sich gegen Ausgrenzung 
und Stigmatisierung von Bevölkerungs­
gruppen, gegen Individualisierung und 
Entsolidarisierung, gegen die Reduzie­
rung von Lebensentwürfen die nur ei­
nem Mittelschichtsideal entsprechen. 

Dann ist Parteilichkeit keine »fürsorg­
liche Belagerung« der Klientel durch 
Soziale Arbeit, sondern Hilfe zur »Er­
mächtigung«.

Mit dem Begriffswechsel von parteili­
cher Sozialarbeit zu sozialanwaltschaft­
licher Sozialarbeit haben sich weitrei­
chende Veränderungen (3) vollzogen:

■■  Theoretisch: von der Klassenge­
sellschaft zur Lebenswelt. Parteili­
che Sozialarbeit, geprägt durch die 
1970er Jahre, verstand sich zugleich 
als politische Sozialarbeit, die sich aus 
dem Kräfteverhältnis von Kapital und 
Arbeit nicht heraushalten kann. Die 
Hinwendung zu Alltags- und Lebens­
weltorientierung ist ein Hinweis auf 

die Abkehr der großen Theorien und 
die Zuwendung zur leichter fassbaren 
Alltagswirklichkeit, zur Lebenswelt 
des Individuums.

■■ Strategisch: Das Politikverständ­
nis wandelt sich vom Widerspruch 
zwischen Kapital und Arbeit zur 
Auseinandersetzung zwischen Staat 
und Bürger. Es ist die Abkehr von 
gesellschaftsverändernden Klassen­

kämpfen zu Verteilungskämpfen um 
die verbliebenen staatlichen und kom­
munalen Ressourcen. (4)

■■ Sprachlich: Aus Benachteiligten und 
Nichtprivilegierten werden Klienten 
und Kunden. Den Benachteiligten, 
den Nichtprivilegierten gilt in der par­
teilichen Sozialarbeit die notwendige 
Unterstützung. Unterschieden werden 
Privilegierte und Nichtprivilegierte 
als Gegensatzpaar anhand ihrer un­
terschiedlichen gesellschaftlichen 
Macht, beispielsweise durch den Be­
sitz an Wohnraum oder Kapital.

■■ Politisch: Vom gesellschaftspoliti­
schen Bezugsrahmen und Handlungs­
verständnis zur Individualisierung 
von Problemlagen. Die Entpolitisie­
rung Sozialer Arbeit schreitet voran. 
Schließlich ist jeder »seines Glückes 
Schmied«. Konfliktorientierte Arbeit 
weicht intermediärer Arbeit. Soziale 
Arbeit ist reduziert auf die Modera­
tion in Konfliktfällen.

■■ Als Haltung: Von der parteilichen 
zur anwaltschaftlichen Sozialarbeit. 
Parteilich ist eine Person, die an je­
mandes Seite steht, vorurteils- und 
wertfrei den Zustand akzeptiert und 
wertschätzt. Sie vertreten gemeinsam 
die Interessen der Person. Ein Anwalt 
hat eine Vertretungsfunktion. Er ist 
Fachmann für die Durchsetzung von 
Interessen und vertritt – sprachmäch­
tig und strategisch versiert – seinen 
Klienten. Er hat den besseren Über­
blick, steuert das Verfahren und ist 
in der Lage, sich angemessen zu arti­
kulieren. Es ist, für einen befristeten 
Zeitraum, ein Über- und Unterord­
nungsverhältnis.

Der Druck auf die Refinanzierung der 
Arbeit und Auftragsberatungen (z. B. 
im SGB II) nehmen zu. Wer bezahlt 
bestimmt den Inhalt. Die Balance des 
sozialrechtlichen Leistungsdreiecks 
verändert sich zu Lasten des Klienten. 
Soziale Arbeit hat auch die Möglichkeit, 
sich aus dessen Vorgaben zu emanzipie­
ren und die Lebenslagen ihrer Klienten 
und deren Interessen zum zentralen 

Wachsende Armut und soziale Spaltung 
in Deutschland und Europa sowie die 
Forderung nach Integration und Teilhabe 
anstelle von Ausgrenzung und Abschot-
tung stellen unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Kirche und Diakonie erör-
tern in einem neuen Sammelband aus 
ihrer jeweiligen Perspektive die Potenziale, 
die gerade heute in einem diakonischen 
Aufbruch der Kirche, in einer menschen-
rechtsorientierten politischen Verantwor-
tungsübernahme und in einer auf dem 
christlichen Menschenbild gegründeten 
Sozialanwaltschaft liegen.
Alexander Dietz, Stefan Gillich: Armut 
und Ausgrenzung überwinden. Impulse 
aus Theologie, Kirche und Diakonie. Ev. 
Verlagsanstalt, Leipzig 2016. 404 Seiten. 
29,90 Euro. ISBN 978-3-374-04413-9.

Die soziale Spaltung überwinden 

»Aus Benachteiligten und 
Unterprivilegierten werden 
Klienten und Kunden«
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Ausgangspunkt ihres Handelns zu ma­
chen. Dies kann dazu führen, Aufträge 
abzulehnen oder sich an Ausschreibun­
gen gezielt nicht zu beteiligen, da sie 
dem ethischen Code des Freien Trägers 
nicht entsprechen.

»Soziale Arbeit light« ist nicht hilf­
reich. Benötigt wird eine parteiliche 
Soziale Arbeit und eine engagierte Ver­
bändearbeit die um die ungleichen Le­
bensbedingungen und Lebenschancen 
der Menschen weiß. Aus Parteilichkeit 
für andere muss politische Einmischung 
mit anderen werden. Diese Haltung

■■ thematisiert und verändert ungerechte 
Verteilungs- und Machtaspekte,

■■ weiß um Macht- und Ohnmachtser­
fahrungen,

■■ entdeckt, fördert und nutzt die vorhan­
denen institutionellen, gesellschaftli­
chen und individuellen Ressourcen,

■■ initiiert Prozesse der Selbstermäch­
tigung statt Rettungspädagogik für 
Hilfesuchende,

■■ weiß um Aktivierungsstrategien und 
fördert Selbstorganisation und Selbst­
hilfe,

■■ fördert solidaritätsstiftende Netzwer­
ke sowohl von Menschen in Notlagen, 
als auch der Sozialen Arbeit,

■■ hält die Ohnmacht aus, nicht für alles 
eine Lösung parat zu haben.
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Die großen Reformen im SGB V
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